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Teil 1: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6122-1

Allgemeine Darstellungen

Festsetzungen nach dem Baugesetzbuch

Planbereich:       Grootestraße / Lenaustraße

Für den Planentwurf

Bonn, den ____.____._____

Die Oberbürgermeisterin
In Vertretung

Stadtbaurat

Bauliche Nutzung
Art

Maß

Vorhabenträger

Sonstige Nutzung

Rechtsgrundlagen

- Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung
vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634) in der zur Zeit
geltenden Fassung

- Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786) in
der zur Zeit geltenden Fassung

- Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18. Dezember
1990 (BGBl. 1991 I S. 58) in der zur Zeit gültigen Fassung

- Landesbauordnung (BauO NRW) vom 21. Juli 2018 (GV NRW
2018 S. 421) in der zur Zeit geltenden Fassung

Textliche Festsetzungen

Nachrichtliche Darstellungen

Es wird bescheinigt, dass die Darstellung mit den Angaben des
Liegenschaftskatasters übereinstimmt.

(Stand der Plangrundlage: 02.07.2024)

Bonn, den ____.____._____

Öffentlich bestellter 
Vermessungsingenieur

Begrenzungs- und Baulinien u. ä.

Dieser Plan ist gemäß § 3 (2) des Baugesetzbuches durch 
Beschluss des Rates

vom ____.____._____ zur Veröffentlichung beschlossen.

Bonn, den ____.____._____

Die Oberbürgermeisterin

Leiterin des Stadtplanungsamtes

Dieser Plan wurde gemäß § 3 (2) des Baugesetzbuches in der Zeit

vom _____.____._____ bis ____.____._____ veröffentlicht.

Die Oberbürgermeisterin
Im Auftrag

Leiterin des Stadtplanungsamtes

Dieser Plan ist gemäß § 10 des Baugesetzbuches vom Rat der 
Stadt Bonn

am ______.____._____ als Satzung beschlossen worden.

Bonn, den _____.____._____

Bonn, den _____.____._____

Die Oberbürgermeisterin
In Vertretung

Stadtbaurat

Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan wird hiermit ausge-

Bonn, den _____.____._____

Oberbürgermeisterin

Die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses dieses vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes ist gemäß § 10 des Bauge-

am  _____.____._____ erfolgt.

Mit der Bekanntmachung tritt dieser Plan in Kraft.

Bonn, den  _____.____._____

fertigt.

setzbuches

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

Die Oberbürgermeisterin
Im Auftrag

Leiterin des Stadtplanungsamtes

________________________ 

Durch diesen Plan werden, soweit sie in den Geltungsbereich
dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes fallen, ersetzt:

a. Fluchtlinienplan Nr.:

b. Durchführungsvertrag Nr.:

c. Bebauungsplan Nr.: 7323-2, 7323-5, 7323-10, 7323-13

Allgemeine Darstellungen

der Stadt Bonn

________________________ ________________________ ________________________  

Im Auftrag

Bauweise

Flurstücksgrenze

vorhandenes Gebäude

vorhandene Bäume

Kanaldeckel mit Deckelhöhe (KD) und Sohlhöhe (KS)

Geländehöhe in m ü. NHN61.36

Bordsteinkante in m ü. NHN61.38

Fi 72.74

Ri 68.29

Firsthöhe in m ü. NHN

Oberkante Regenrinne in m ü. NHN

Flurstücksnummer

Flurgrenze

183

1231

FD Flachdach

vorhandenes Nebengebäude

Attika 69.55 Oberkante Attika in m ü. NHN

UTM-Koordinaten (ETRS89) mit Bezugspunkt1

Verlängerung / Gerade

geschützter Baum - Baumschutzsatzung -
(nur im Plangebiet übernommen)

Parallelmaß in m# 11,0

Allgemeines Wohngebiet

maximale Gebäudehöhe in m ü. NHN

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

Baugrenze

Geschossflächenzahl

Grundflächenzahl

Erhalt von Einzelbäumen

Straßenbegrenzungslinie

(siehe textliche Festsetzungen)

Abgrenzung Lärmpegelbereiche (LPB)

Zahl der Vollgeschosse als Höchstmaß

nur Reihenhäuser zulässig

festgesetzte Geländeoberfläche in m ü. NHN

GFZ 1,2
GRZ 0,4

III

TH
FH

GH
maximale Traufhöhe in m ü. NHN

maximale Firsthöhe in m ü. NHN

GOK

Öffentliche Verkehrsfläche

Zweckbestimmung: Rad- und Gehweg

Private Grünfläche

Öffentliche Grünfläche

Zweckbestimmung: Parkanlage

Verkehrsgrün

Öffentliche Verkehrsfläche
besonderer Zweckbestimmung

Umgrenzung von Flächen mit Bindung für

Umgrenzung von Flächen für Gemeinschaftsanlagen 

Allgemeinen Wohngebiete innerhalb des 
Vorhaben- und Erschließungsplans

G

Flachdach
(siehe textliche Festsetzungen)
Satteldach
(siehe textliche Festsetzungen)

Rh

FD
SD

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Vorhaben- und Erschließungsplanes

Abgrenzung von Gebieten unterschiedlicher Nutzung

Mit Gehrechten zu Gunsten der Anlieger
zu belastende Flächen

Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen

WA

(GGa) zur Deckung des Stellplatzbedarfes der 
GGa

, jeweils in m ü. NHN
KD=58.08
(KS=54,10)

Streckenmaß in m20,0

vorhandener Zaun

Bestandsleitungen Strom u. Lichtwellenleiter

LPB IV

LPB V

mit der Zweckbestimmung "Quartiersgarage"

Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,

Rechter Winkel

R6 Radius in m

Hinweise

- Die innerhalb der öffentlichen Verkehrsflächen und der
Grünflächen dargestellten Einzelheiten sind unverbindlich

- Alle Höhen beziehen sich auf den Höhenstatus 160

- Zu diesem Bebauungsplan gehört eine Begründung mit
Umweltbericht

- Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Durchführungsvertrag

V

Koordinaten der lagemäßig festgesetzten Punkte

Koordinatensystem ETRS 89 / UTM Zone 32N

Punktnummer East North
1 32361800.37 5622892.92
2 32361839.20 5622886.48
3 32361824.53 5622851.41
4 32361830.10 5622850.48
5 32361833.34 5622851.09
6 32361845.92 5622849.00
7 32361848.79 5622847.39
8 32361820.77 5622828.72
9 32361903.95 5622838.25
10 32361917.94 5622812.61
11 32361900.94 5622820.09
12 32361881.93 5622818.58
13 32361864.18 5622821.52
14 32361869.94 5622813.47
15 32361873.88 5622812.81
16 32361851.16 5622736.84
17 32361837.35 5622739.12
18 32361836.45 5622733.70
19 32361829.55 5622728.76
20 32361828.56 5622722.82
21 32361858.06 5622741.77
22 32361862.25 5622742.60
23 32361907.37 5622735.12
24 32361904.60 5622719.87
25 32361909.34 5622715.54
26 32361864.65 5622726.49
27 32361858.90 5622722.38
28 32361855.20 5622724.51
29 32361850.06 5622669.08
30 32361845.79 5622667.76
31 32361853.78 5622660.94
32 32361856.65 5622659.88
33 32361868.49 5622657.92
34 32361864.73 5622635.23
35 32361926.33 5622780.90
36 32361948.08 5622777.57

Innerhalb des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans sind gem. § 12 (3a) BauGB im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche
Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

1. Art der baulichen Nutzung

1.1. Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete WA und WA* sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen,
Gartenbaubetriebe und Tankstellen nicht zulässig.

1.2. Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA* sind in den ersten und zweiten Vollgeschossen ausschließlich Kindertagesstätten zulässig.
Ausnahmsweise können hier unter Berücksichtigung von 1.1 die in einem Allgemeinen Wohngebiet gemäß § 4 Abs. 2 und Abs. 3 BauNVO
zulässigen und ausnahmsweise zulässigen Nutzungen zugelassen werden.

1.3. Innerhalb der in der Planzeichnung mit G1 bis G6, sowie K1 gekennzeichneten überbaubaren Grundstücksflächen sind mindestens 16.700 m²
der Bruttogrundfläche (BGF) so herzustellen, dass sie mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung (Runderlass Förderungsbestimmungen /
-richtlinien des Landes NRW in der zurzeit geltenden Fassung) gefördert werden können.

1.4. Innerhalb der in der Planzeichnung mit R5 gekennzeichneten überbaubaren Grundstücksflächen sind mindestens 7 Reihenhäuser so
herzustellen, dass sie mit Mitteln der sozialen Wohnraumförderung (Runderlass Förderungsbestimmungen / -richtlinien des Landes NRW in
der zurzeit geltenden Fassung) gefördert werden können. Die hergestellte BGF kann dabei auf die in 1.3 benannte BGF von 16.700 m²
angerechnet werden.

1.5. Ausnahmsweise können Flächenanteile der unter 1.3 und 1.4 genannten Anforderungen auch in anderen Bereichen des Vorhaben- und
Erschließungsplanes nachgewiesen wird.

1.6. Innerhalb des Plangebietes sind Ferienwohnungen nicht zulässig

2. Maß der baulichen Nutzung

2.1. Die festgesetzten maximalen Gebäudehöhen bzw. Firsthöhen dürfen durch technische Anlagen und Einrichtungen, wie z.B.
Aufzugsüberfahrten, Dachaufbauten für Treppenhäuser sowie durch solarenergetische Anlagen um bis zu 2,50 m überschritten werden. Mit
Ausnahme von Fahrschächten müssen diese einen Abstand von der Attika (Oberkante) einhalten, der mindestens ihrer Höhe über der Attika
entspricht. Sofern keine technischen Anforderungen entgegenstehen, sind die Anlagen einzuhausen.

2.2. Als oberster Bezugspunkt für die in der Planzeichnung festgesetzten Gebäudehöhen (GH) wird die Oberkante über dem obersten Abschluss
(OK Attika) von baulichen Anlagen festgesetzt.

2.3. Die zulässige Grundflächenzahl für Reihenmittelhausgrundstücke kann ausnahmsweise bis höchstens 0,5 und die Geschossflächenzahl bis höchstens 1,0
erhöht werden.

3. Bauweise

3.1. Innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA und WA* sind die Gebäude in offener Bauweise zu errichten.

4. Überbaubare Grundstücksfläche

4.1. Fahrradstellplätze (auch überdachte) sowie Unterflurcontainer für die Abfallentsorgung sind auch außerhalb der überbaubaren
Grundstücksfläche zulässig. Im Übrigen bleiben die Bestimmungen des § 23 Abs. 5 BauNVO unberührt.

4.2. Die durch Baugrenzen festgesetzten überbaubaren Grundstücksflächen dürfen durch untergeordnete Bauteile (z.B. Erker und Vordächer) um
bis zu 1,00 m, durch Balkone um bis zu 2,00 m und durch Terrassen im Erdgeschoss um bis zu 3,00 m überschritten werden.

4.3. Als „Staffelgeschosse“ geplante Nicht-Vollgeschosse müssen allseitig um mindestens 1,50 m vom darunterliegenden Vollgeschoss
zurückspringen. Treppenhäuser und Fahrstuhlschächte sind davon ausgenommen.

5. Geländehöhe, Aufschüttungen und Abgrabungen

5.1. Die Höhenlage der überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen (Geländeoberfläche) wird auf das jeweilige, in der
Planzeichnung dargestellte Maß festgesetzt. Das jeweils festgesetzte Maß darf um bis zu 0,5 m über- und unterschritten werden.

5.2. Zur Herstellung der jeweils festgesetzten Geländehöhen der überbaubaren und nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind Aufschüttungen,
Abgrabungen, Böschungen, Stützmauern, Treppen und Rampen auch innerhalb der nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

6. Flächen für Stellplätze, Garagen und Abstellanlagen für Fahrräder

6.1. Im Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplans sind Stellplätze für Kfz nur innerhalb der festgesetzten Flächen für
Gemeinschaftsanlagen zur Deckung des Stellplatzbedarfs der Allgemeinen Wohngebiete (Quartiersgaragen Q1 und Q2) zulässig.

6.2. Innerhalb der Flächen für Gemeinschaftsanlagen zur Deckung des Stellplatzbedarfs der Allgemeinen Wohngebiete innerhalb des Vorhaben-
und Erschließungsplanes mit der Zweckbestimmung „Quartiersgarage“ sind Stellplätze für Kfz und Fahrräder, sowie zentrale Einrichtungen
des Verkehrs wie z.B. Paketstationen, E-Lademöglichkeiten, Sharing-Stellplätze, sowie sonstige verkehrsbezogene Serviceeinrichtungen
zulässig. Ebenso sind Ver- und Entsorgungseinrichtungen (z.B. Trafostationen) zulässig.

6.3. Innerhalb des Allgemeinen Wohngebietes WA* sind oberirdische Stellplätze für Kfz und Tiefgaragen auch außerhalb der überbaubaren
Grundstücksflächen zulässig.

7. Öffentliche Grünflächen

7.1. Die öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung „Parkanlage“ werden ergänzend als Flächen für die Rückhaltung und Versickerung
von Niederschlagswasser gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB festgesetzt. Anlagen zur Versickerung von auf öffentlichen Verkehrsflächen und
privaten Grundstücksflächen anfallendem Niederschlagswasser sind zulässig.

8. Private Grünfläche

8.1. Die Bestandsbegrünung der festgesetzten privaten Grünflächen ist naturnah zu erhalten. Bauliche Anlagen sind innerhalb der privaten
Grünflächen nicht zulässig. Innerhalb der Fläche sind 5 zusätzliche Bäume der Arten Stieleiche, Buche, Eberesche oder Vogelkirsche mit
einer Mindesqualität Hst. StU 20-25 cm (Mindestqualität 3 xv.) zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

9. Pflanzfestsetzungen, Maßnahmen zum Schutz zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

Begrünung der nicht überbauten Grundstücksflächen

9.1. Die nicht überbauten und nicht für die Erschließung erforderlichen privaten Grundstücksflächen sind vollflächig zu begrünen. Gehölze sind
entsprechend der Liste 1 "Standortheimische Gehölze und traditionelle Kulturarten in Bonn" der Pflanzlisten der Bundesstadt Bonn und/oder
entsprechend der ergänzenden Pflanzlisten (zu den Pflanzlisten siehe Hinweise) zu verwenden.

Pflanzungen von Einzelbäumen

9.1. Auf den nicht überbauten und nicht für die Erschließung genutzten privaten Grundstücksflächen der Allgemeinen Wohngebiete WA und WA*
sind ab einer Grundstücksgröße von 500 m² in folgender Abstufung Bäume mit einer Mindestqualität Hst, StU 20-25 cm (Mindestqualität: 3
xv.) zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

Es sind nur Pflanzen entsprechend der Liste 1 „Standortheimische Gehölze und traditionelle Kulturarten in Bonn“ der Pflanzlisten der
Bundesstadt Bonn und/oder entsprechend der ergänzenden Pflanzlisten (zu den Pflanzlisten siehe Hinweise) zu verwenden. Je Baum ist eine
offene Baumscheibe von mindestens 8 m² und eine durchwurzelbare Pflanzgrube von 12 m³ zu sichern.

Erhaltung von Einzelbäumen

9.1. Die gemäß Planzeichnung zu erhaltenden Einzelbäume sind dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang ist eine Ersatzpflanzung an gleicher Stelle
vorzunehmen (Mindestqualität Hst, StU 20-25 cm). Es sind nur Pflanzen entsprechend der Liste 1 „Standortheimische Gehölze und
traditionelle Kulturarten in Bonn“ der Pflanzlisten der Bundesstadt Bonn und/oder entsprechend der ergänzenden Pflanzliste (zu den
Pflanzlisten siehe Hinweise) zu verwenden.

Dachbegrünung

9.1. Flachdächer und flach geneigte Dächer (bis 10° Neigung) von Gebäuden sind mit Ausnahme von Dachterrassen, Lichtkuppeln, Glasdächern
und technischen Aufbauten sowie deren Zuwegungen und soweit brandschutztechnische Bestimmungen nicht entgegenstehen mindestens
extensiv zu begrünen. Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie sind in Kombination mit extensiver Dachbegrünung herzustellen. Die
Vegetationsschicht für extensive Begrünung ist mit mindestens 8-10 cm Schichtstärke bei einem Abflussbeiwert von 0,5 (oder geringer)
fachgerecht einzubauen und dauerhaft zu erhalten. Die Begrünung erfolgt über Pflanzungen oder Ansaat von Gräsern, Kräutern und/oder
Wurzelschösslingen von Sedum-Arten der Pflanzen der Liste 3 „Beispielhafte Auflistung von geeigneten Pflanzen für eine extensive
Dachbegrünung“ der Pflanzlisten der Bundesstadt Bonn (zur Pflanzliste siehe Hinweise).

10. Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen

Verkehrslärm

10.1. Innerhalb der mit den Lärmpegelbereichen (LPB) gekennzeichneten Flächen müssen Außenbauteile (z.B. Wand, Dach, Fenster, Türen) und
Elemente (z.B. Lüftungseinrichtungen, Rolladenkästen) von Gebäuden entsprechend der unterschiedlichen Raumarten oder Nutzungen die
Anforderungen an die Luftschalldämmung nach DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau“, Teil 1 und 2, Ausgabe Januar 2018 für die
entsprechenden Lärmpegelbereiche erfüllen.

Die maßgeblichen Lärmpegelbereiche sind in der Planzeichnung gekennzeichnet.

10.2.Für Räume, die gem. DIN 4109 überwiegend zum Schlafen genutzt werden können und einen Beurteilungspegel > 45 dB(A) aufweisen, ist
eine ausreichende Belüftung durch schallgedämmte Lüftungseinrichtungen oder gleichwertige Maßnahmen bei geschlossenen Fenstern und
Türen sicher zu stellen. Von dieser Vorgabe kann abgewichen werden, wenn gutachterlich nachgewiesen wird, dass die Beurteilungspegel vor
dem zu öffnenden Fenster in der Nachtzeit weniger als 45 dB(A) betragen.

Außenwohnbereiche

10.3. Für Außenwohnbereiche wie Balkone, Loggien oder Terrassen, die einen Beurteilungspegel > 62 dB(A) im Tagzeitraum aufweisen, ist
Schallschutz in Form von baulichen Maßnahmen, wie beispielsweise dem Einbau von Verglasungselementen, erforderlich. Hiervon
ausgenommen sind Außenwohnbereiche von durchgesteckten Wohnungen, wenn zusätzlich auf der lärmabgewandten Seite ein
Außenwohnbereich errichtet wird, der einen Beurteilungspegel < 62 dB(A) aufweist.

Quartiersgaragen
10.4. Zum Schutz der umgebenden Wohnnutzungen sind für die Quartiersgaragen folgende Schallschutzanforderungen im Sinne von

Schallminderungsmaßnahmen gegenüber der Schallabstrahlung einer offenen Fassade einzuhalten:
Quartiersgarage Q1: Fassadenseite zwischen den Punkten B und D - Reduktion der Schallabstrahlung der offenen Fassade jeder Etage

(Ebene 0-3) um 1 dB
Fassadenseite zwischen den Punkten C und D - Reduktion der Schallabstrahlung der offenen Fassade jeder Etage
(Ebene 0-3) um 5 dB

Quartiersgarage Q2: Fassadenseite zwischen den Punkten G und H - Reduktion der Schallabstrahlung der offenen Fassade jeder 
Etage (Ebene 0-3) um 8 dB
Fassadenseite zwischen den Punkten F und H - Reduktion der Schallabstrahlung der offenen Fassade jeder Etage
(Ebene 0-3) um 3 dB
Fassadenseite zwischen den Punkten E und G - Reduktion der Schallabstrahlung der offenen Fassade jeder Etage
(Ebene 0-3) um 3 dB
Fassadenseite zwischen den Punkten E und F - Reduktion der Schallabstrahlung der offenen Fassade jeder Etage
(0-3) um 2 dB

Die Quartiersgaragen sind jeweils mit einem Dach über der obersten Parkebene herzustellen.

Ausnahmeregelung
10.5. Der Nachweis der Einhaltung der Festsetzungen ist im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens zu erbringen. Ausnahmen von diesen

Festsetzungen können in Abstimmung mit den zuständigen Fachbehörden getroffen werden, sofern durch einen Sachverständigen
nachgewiesen wird, dass tatsächlich ein geringerer maßgeblicher Außenlärmpegel bzw. Beurteilungspegel vorliegt, als dies der
Lärmpegelbereich angibt.

11. Technische Maßnahmen an Dachflächen

11.1. Bei der Errichtung der Gebäude sind die Dachflächen statisch so auszulegen und insbesondere mit Leitungsschächten so vorzubereiten,
dass sie für die Aufnahme von Anlagen zur Nutzung solarer Strahlungsenergie geeignet sind.

Lärmpegelbereich "Maßgeblicher Außenlärmpegel" La in dB
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a Für maßgebliche Außenlärmpegel La > 80 dB sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen
Gegebenheiten festzulegen. Quelle: DIN 4109 (01/2018)

Grundstücksgröße Anzahl zu pflanzende Bäume

500 bis 1.000 m²

1.000 bis 1.500 m²

1.500 bis 2.000 m²

2.000 bis 2.500 m²

2.500 bis 3.000 m²

1

2

3

4

5

12. Örtliche Bauvorschriften

12.1. In den Allgemeinen Wohngebieten mit der Dachformfestsetzung „FD“ sind nur Flachdächer mit einer Dachneigung von maximal 10 Grad
zulässig.

12.2. In den Allgemeinen Wohngebieten mit der Dachformfestsetzung „SD“ sind nur Satteldächer mit einer Dachneigung zwischen 30 und 45
Grad zulässig.

12.3. Im Freien hergestellte Abstellplätze für Müllbehälter sind mit Hecken (Strauchpflanzungen oder Kletterpflanzen mit Rankgerüst) rückwärtig
und seitlich einzufassen.

12.4. Innerhalb der Allgemeinen Wohngebiete sind Einfriedungen entlang öffentlicher Verkehrsflächen, entlang Verkehrsflächen mit besonderer
Zweckbestimmung Rad- und Fußweg sowie entlang von öffentlichen Grünflächen mit der Zweckbestimmung Verkehrsgrün nur bis zu einer
Höhe von 1,2 m und nur als Pflanzhecken zulässig. Eine Kombination mit Stabgitter- oder Maschendrahtzäunen ohne eingeflochtene
Sichtschutzelemente bis zu einer Höhe von 1,2 m ist zulässig.

13. Hinweise

Baumschutz

Zu erhaltende Bäume sind während der Bauzeit durch ortsfeste Bauzäune und Maßnahmen zum Wurzelschutz zu sichern. Hierbei sind
insbesondere im Bereich satzungsgeschützter Bäume die DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen"
sowie der R-SBB "Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen" anzuwenden.

Artenschutz

Um einen Verbotstatbestand nach §44 Abs. 1 BNatschG zu vermeiden, müssen alle potentiell im Plangebiet lebenden Amphibien vor Beginn
der Baumaßnahmen aus der Fläche gebracht werden.
Zum Schutz der Amphibien ist während der gesamten Baumaßnahme ein Amphibienschutzzaun an der Westseite und an den westlichen
Hälften der Nord- und Südseite des Plangebietes aufzustellen.
Entlang der Westseite des Plangebietes ist, wie im Vorhaben- und Erschließungsplan dargestellt, ein möglichst durchgängiger Zaun zur
Minimierung von Störungen der dortigen Artenvielfalt durch Haustiere oder Menschen zu errichten.
Zur Vermeidung unbeabsichtigter Tötungen von Amphibien und anderen Kleintieren sind Gullys, Abwasser-, Licht- und Kellerschächte
amphibiensicher (z.B. mit Maschendrahteinlage, max. 5mm Maschweite) auszuführen. Kelleraußentreppen sind mit einer Ausstiegshilfe für
Amphibien zu versehen.
Großflächig verglaste bauliche Anlagen sind mit Maßnahmen zum Vogelschutz auf Basis des Leitfadens „Vogelfreundliches Bauen mit Glas
und Licht“ der schweizerischen Vogelwarte Sempach, 2022, S. 18 ff. auszuführen. Sollte im Baugenehmigungsverfahren nachgewiesen
werden, dass mit anderen Maßnahmen ein gleichwertiger Vogelschutz erzielt wird, so kann vom Leitfaden abgewichen werden.
Bei der Beleuchtung des Geländes - auch während der Bauphase - sind grundsätzlich insektenfreundliche Leuchtmittel mit staubdichter
Abdeckung zum Schutz von Insekten zu verwenden. Die Leuchten sollten nicht über die Horizontale hinaus nach oben hin abstrahlen, in
möglichst steilen Winkeln von oben nach unten gestaltet werden und eine möglichst geringe Leuchtintensität aufweisen.
Die Vorschriften des § 41 a Abs. 1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) zum Schutz von Tieren und Pflanzen vor nachteiligen
Auswirkungen durch Beleuchtungen sind zu beachten.

Niederschlagswasserbeseitigung

Das innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA im Bereich der geplanten Mehrfamilienhäuser und Quartiersgaragen (Baublöcke G 1-6, F
1-4, K1, Q 1-2) und im WA* anfallende Niederschlagswasser ist dezentral auf den jeweiligen Grundstücken zu versickern. Dies gilt auch für
das Niederschlagswasser von begrünten Dachflächen.

Das innerhalb der allgemeinen Wohngebiete WA im Bereich der geplanten Reihenhäuser (Baublöcke R 1-5) anfallende Niederschlagswasser
ist in die öffentlichen Entwässerungsanlagen einzuleiten. Die Versickerung erfolgt zusammen mit dem Niederschlagswasser der öffentlichen
Verkehrsflächen zentral in den Versickerungsanlagen in den öffentlichen Grünflächen.

Wasserschutzzone

Das Plangebiet liegt in der Schutzzone III B der Wassergewinnungsanlage Urfeld. Die Bestimmungen der zugehörigen
Wasserschutzgebietsverordnung sind zu beachten.

Ergänzende Pflanzlisten

Bäume:

Straßenbaumliste "Zukunftsbäume" des Arbeitskreises "Stadtbäume" der Gartenamtsleiterkonferenz (GALK), Deutscher Städtetag. Die
Pflanzliste kann unter https:\\epaper.galk.de/ausgabe.pdf eingesehen werden.

Regelwerke

DIN 4109: Schallschutz im Hochbau Teil 1: Mindestanforderungen, Ausgabedatum 2018-01; Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung
der Anforderungen, Ausgabedatum 2018-01
Eine Möglichkeit zum Erwerb der DIN 4109 besteht bei der DIN Media GmbH, 10787 Berlin.

DIN 18920 "Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen"
Eine Möglichkeit zum Erwerb der DIN 18920 besteht bei der DIN Media GmbH, 10787 Berlin.

R-SBB "Richtlinien zum Schutz von Bäumen und Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen, 2023, FGSV
Eine Möglichkeit zum Erwerb der R-SBB besteht bei der FGSV.

Pflanzliste der Stadt Bonn (Stand August 2004, ergänzt Juli 2014)
Die Pflanzliste kann unter www.bonn.de\pflanzlisten eingesehen werden.

Leitfaden „Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht“ der schweizerischen Vogelwarte Sempach, 2022.
Der Leitfaden kann unter https://www.vogelglas.vogelwarte.ch/de/infothek/merkblaetter eingesehen werden.·

Alle Regelwerke / Publikationen, auf die in den Festsetzungen verwiesen wird, können darüber hinaus im Amt für Bodenmanagement und
Geoinformation, (Kundenzentrum Geodaten), Bonn, Stadthaus, Berliner Platz, Etage 6B, eingesehen werden

BaublöckeF 2

geplante Bäume

Fassadenbereich der Quartiersgaragen mit
SchallschutzanforderungenFE
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Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6122-1

Darstellung des Vorhabens

Planbereich:       Grootestraße / Lenaustraße
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Vorhabenträger
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Die Oberbürgermeisterin

Leiterin des Stadtplanungsamtes

Dieser Plan wurde gemäß § 3 (2) des Baugesetzbuches in der Zeit

vom _____.____._____ bis ____.____._____ veröffentlicht.

Die Oberbürgermeisterin

Im Auftrag

Leiterin des Stadtplanungsamtes

Dieser Plan ist gemäß § 10 des Baugesetzbuches vom Rat der 

Stadt Bonn

am ______.____._____ als Satzung beschlossen worden.

Bonn, den _____.____._____

Bonn, den _____.____._____

Die Oberbürgermeisterin

In Vertretung

Stadtbaurat

Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan wird hiermit ausge-

Bonn, den _____.____._____

Oberbürgermeisterin

Die Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses dieses vorha-

benbezogenen Bebauungsplanes ist gemäß § 10 des Bauge-

am  _____.____._____ erfolgt.

Mit der Bekanntmachung tritt dieser Plan in Kraft.

Bonn, den  _____.____._____

fertigt.

setzbuches

________________________ 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

Die Oberbürgermeisterin

Im Auftrag

Leiterin des Stadtplanungsamtes

________________________ 

der Stadt Bonn

________________________ ________________________

Im Auftrag
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Hinweis: Dieser Vorhaben- und Erschließungsplan ist Bestandteil

des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6122-1.

Geltungsbereich des Vorhaben- und Erschließungsplans

Grundstücksgrenzen (Vorschlag)

Asphalt (Haupterschließung)

Asphalt Wege (farbig hell)

Asphalt Höfe (farbig hell)

Betonsteinpflaster

Zuwegung der Häuser / Nebenanlagen

Neupflanzung Bäume

Staudenflächen

Rasenflächen

Private Grundstücksflächen, gärtnerisch angelegt

Bestandsgrünerhalt

Dachbegrünung extensiv

Retentionsmulde

Bestandsbäume - Erhalt

Rigole

Verbindungsrinne Kaskade / Mulde

Zahl vorgesehener Fahrradstellplätze

Zahl vorgesehener Sonderfahrradstellplätze (z.B. für
Lastenräder)

4 FST

3 SFST

Müllbehältnisse / Unterflurcontainer66
0

11
00

Krötenschutzzaun

geschützter Baum - Baumschutzsatzung -
(nur im Plangebiet übernommen)



Für den Planentwurf

Bonn, den 

Die Oberbürgermeisterin
In Vertretung

         
Stadtbaurat     Vorhabenträger

Allgemeine Darstellungen

Darstellung des Vorhabens

Bundesstadt Bonn
Gemarkung Bonn
Flur 47
ohne Maßstab

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 6122-1

Teil 2b: Vorhaben- und Erschließungsplan | Ansichten und Schnitte
Planbereich: Grootestraße / Lenaustraße

Dieser Plan ist gemäß § 3 (2) des Baugesetzbuches durch 
Beschluss des Rates der Stadt Bonn

vom __.__.____ zur Veröffentlichung beschlossen.

Bonn, den 

  Die Oberbürgermeisterin
  Im Auftrag

  

     
  Leiterin des Stadtplanungsamtes

Dieser Plan wurde gemäß § 3 (2) des Baugesetzbuches 
in der Zeit 

vom 

bis  

veröffentlicht.

Bonn, den 

  Die Oberbürgermeisterin
  Im Auftrag

     
  Leiterin des Stadtplanungsamtes

Dieser Plan ist gemäß § 10 des Baugesetzbuches vom Rat der 
Stadt Bonn

am _-.__.____ als Satzung beschlossen worden. 

Bonn, den

  Die Oberbürgermeisterin
  In Vertretung

     
  Stadtbaurat

Dieser vorhabenbezogene Bebauungsplan wird hiermit ausge-
fertigt.

Bonn, den

  
     
  Oberbürgermeisterin

Die Bekannmachung des Satzungsbeschlusses dieses vorha-
benbezogenen Bebauungsplanes ist gemäß § 10 des Bauge-

setzbuches

am __.__._____ erfolgt. 

Mit der Bekanntmachung tritt dieser Plan in Kraft.

Bonn, den

  Die Oberbürgermeisterin
  Im Auftrag

     
  Leiterin des Stadtplanungsamtes

Rechtsgrundlagen
• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekannma-

chung vom 03.November 2017 (BGBl. I S. 3634) in der zur 
Zeit geltenden Fassung 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der 
Bekannmachung vom 21.November 2017 (BGBl I S. 3786) 
in der zur Zeit geltenden Fassung

• Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.Dezem-
ber 1990 (BGBl 1991 I S. 58) in der zur Zeit geltenden 
Fassung  

• Landesbauordnung (BauO NRW) vom 21.Juli 2018 (GV. 
NRW 2018 S. 421) in der zu Zeit geltenden Fassung.

Hinweis: Dieser Vorhaben- und Erschließungsplan ist Bestand-

teil des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 6122-1.

Lage der Ansichten und Schnitte

Q1 - Querschnitt Hof 1 Blickrichtung Norden ohne Maßstab

Q2 - Querschnitt Hof 2 und Kita Blickrichtung Norden ohne Maßstab

Q3 - Querschnitt Hof 3 Blickrichtung Norden ohne Maßstab ohne Maßstab

L1 - Längsschnitt Blickrichtung Westen ohne Maßstab

L2 - Längsschnitt Blickrichtung Osten ohne Maßstab

RH (R5) RH (R3) RH (R1)

RH (R2) RH (R5)


	Pläne und Ansichten
	240911_VBP_6122-1 Teil 1 Vorhabenbezogener Bebauungsplan-BP_500

	6122-1_Plan Teil 2a.pdf
	Pläne und Ansichten
	240110_VEP 6122-1_Teil 2a_ENTWURF-Layout VEP



